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1. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge eines Kindes in der 
Berufsausbildung können Sonderausgaben der Eltern sein 

Eltern können auch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ihres Kindes, für das sie einen 
Anspruch auf einen Kinderfreibetrag oder auf Kindergeld haben, als (eigene) Beiträge im Rahmen der 
Sonderausgaben ansetzen. Voraussetzung ist aber, dass die Eltern zum Unterhalt verpflichtet und 
durch die Beitragszahlung oder -erstattung tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet sind. Dies 
hat der Bundesfinanzhof nun mit Urteil vom 13.3.2018 (Aktenzeichen X R 25/15) klargestellt. 
 
Im Streitfall hatte zunächst das Kind, welches sich in einer Berufsausbildung befand, die von seinem 
Arbeitgeber einbehaltenen Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung für das Streitjahr 
2010 als Sonderausgaben geltend gemacht, ohne dass diese sich im Rahmen seiner 
Einkommensteuerfestsetzung auswirkten. Daraufhin machten seine Eltern die Aufwendungen im 
Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr mit der Begründung geltend, sie hätten 
ihrem Kind, das noch bei ihnen wohne, schließlich Naturalunterhalt gewährt. Sowohl das Finanzamt als 
auch das Finanzgericht lehnten den Sonderausgabenabzug der Eltern jedoch ab. Der Bundesfinanzhof 
bestätigte im Ergebnis das Urteil des Finanzgerichts. Die von den unterhaltsverpflichteten Eltern 
ansetzbaren eigenen Beiträge des Kindes umfassten zwar auch die vom Arbeitgeber des Kindes im 
Rahmen einer Berufsausbildung einbehaltenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Sie 



 

 

müssten jedoch dem Kind auf Grund einer bestehenden Unterhaltsverpflichtung tatsächlich bezahlt oder 
erstattet werden. Da dies im Fall der Gewährung von Naturalunterhalt nicht geschieht, wurde im Streitfall 
der Sonderausgabenabzug bei den Eltern nicht gewährt. Die Erstattung der eigenen Beiträge des 
Kindes ist nur im Wege des Barunterhalts möglich, was dann auch den Sonderausgabenabzug bei den 
Eltern eröffnet hätte. 
 
Handlungsempfehlung: 

 
Die Eltern können also auch die vom Arbeitgeber von der Ausbildungsvergütung des Kindes einbehaltenen 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als Sonderausgaben geltend machen, soweit sie diese Beiträge dem 
unterhaltsberechtigten Kind erstattet haben. Dies kann also ein steuerlich sinnvoller Weg zur Erfüllung der 
Unterhaltspflicht sein. Die Erstattung entsprechender Beträge aus 2018 müsste noch bis zum 31.12.2018 im Wege 
des Barunterhalts erfolgen, um den Sonderausgabenabzug in 2018 zu ermöglichen. 

2. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen 

Bei der Einkommensteuer können nebeneinander folgende Steuerermäßigungen in Anspruch 
genommen werden: 
 

 für Ausgaben im Privathaushalt für haushaltsnahe Dienstleistungen wie Rasenmähen, 
Fensterputzen oder Pflegeleistungen: 20 % der Aufwendungen, höchstens 4 000 € p.a. 
 

 für Handwerkerleistungen, also alle im eigenen Haushalt getätigten Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen, ebenfalls: 20 % der Aufwendungen, höchstens aber 1 200 € 
p.a. 

 
Handwerkerleistungen sind nur begünstigt, wenn sie im räumlichen Bereich eines vorhandenen 
Haushalts erbracht werden. Damit können Handwerkerleistungen, die die Errichtung eines „Haushalts“, 
also einen Neubau, betreffen, nicht zu einer Steuerermäßigung führen. 
 
Nach den neueren Entscheidungen der Finanzgerichte wird der Begriff des „Haushalts“ aber 

zunehmend räumlich-funktional ausgelegt, so dass die Grenze eines Haushalts nicht strikt durch die 
Wohnungs- bzw. Grundstücksgrenze abgesteckt wird. Nach wie vor ist nicht abschließend geklärt, ob 
und in welchem Umfang Handwerkerleistungen begünstigt sind, die sowohl unmittelbar im Haushalt des 
Stpfl. als auch in der Werkstatt des Handwerkers erbracht werden. So ist unter dem Aktenzeichen VI R 
7/18 beim Bundesfinanzhof der Fall anhängig, in dem der Handwerker eine Haustüre in seiner Werkstatt 
angefertigt und verzinkt hat und anschließend Lieferung und Montage beim Stpfl. erfolgte. In dem unter 
dem Aktenzeichen VI R 4/18 anhängigen Verfahren geht es zum einen um die Kosten für die Reparatur 
eines Hoftors in einer Tischlerei und zum anderen um die Abzugsfähigkeit der 
Straßenreinigungsgebühren. Die Finanzgerichte hatten eine Berücksichtigung als haushaltsnahe 
Dienstleistung jeweils bejaht. 
 
Handlungsempfehlung I: 

 
In derartigen Fällen sollte vorsorglich in der Handwerkerrechnung eine Aufteilung erfolgen, um zumindest den Teil 
steuerlich geltend machen zu können, der unmittelbar im Haushalt des Stpfl. ausgeführt wurde. 
 
Handlungsempfehlung II: 

 
Für die Steuerermäßigung werden nur der Lohnanteil sowie Maschinen- und Fahrtkosten, nicht dagegen der 
Materialanteil, berücksichtigt. Sollten die Höchstbeträge in 2018 noch nicht ausgeschöpft sein, ist zu überlegen, 
geplante Leistungen noch in das Jahr 2018 vorzuziehen. Zu beachten ist, dass die Steuerermäßigung nur bei 
Vorliegen eines Nachweises gewährt wird; es muss also über die Leistung eine Rechnung vorliegen. Da eine 
Barzahlung für die Steuerermäßigung nicht anerkannt wird, muss die Rechnung noch in 2018 durch Überweisung 

bezahlt werden, um die Kosten in 2018 noch geltend machen zu können. Ggf. können auch in 2018 
Abschlagszahlungen geleistet werden; dies setzt ebenfalls eine entsprechende Rechnung voraus, die dem 
Finanzamt aber nur auf Anfrage vorgelegt werden muss. 
 
Sofern die Höchstgrenzen in 2018 (Handwerkerleistungen maximal 6 000 € und daneben haushaltsnahe 
Dienstleistungen maximal 20 000 €) bereits ausgeschöpft sind, sollten die Zahlungen erst in 2019 erfolgen. 

3. Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.1.2019 

Mit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.1.2015 wurde vereinbart, dass dieser regelmäßig 
überprüft und an die Entwicklung des durchschnittlichen tariflichen Stundenlohns angepasst wird. Nun 
erfolgt mit Wirkung zum 1.1.2019 eine Erhöhung von bisher 8,84 € auf dann 9,19 € je Stunde und ab 



 

 

dem 1.1.2020 auf 9,35 € je Stunde. In der Praxis bedeutet dies, dass alle Arbeitnehmer, die bislang eine 
Vergütung unter diesem Satz erhalten, nun einen gesetzlichen Anspruch auf eine Vergütung in Höhe 
des Mindestlohns erhalten.  
 
Handlungsempfehlung: 

 
Bei betroffenen Arbeitnehmern, also solchen, bei denen der vereinbarte Lohn zwischen 8,84 € und 9,19 € je Stunde 
liegt, sind zum 1.1.2019 Anpassungen erforderlich. Vorsicht ist geboten in den Fällen, in denen die Anpassung des 
Mindestlohns dazu führt, dass die 450 €-Grenze überschritten wird. Dann entsteht entweder ein 
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis oder die Arbeitszeit muss entsprechend vermindert werden, damit 
bei dem angehobenen Stundenlohn die 450 €-Grenze weiter eingehalten wird. 

4. Verlustrealisierung bei wertlosen/wertgeminderten Wertpapieren noch 
bis 31.12.2018 

Veräußerungsverluste aus privaten Kapitalanlagen können steuerlich geltend gemacht werden, wobei 
insoweit allerdings die Einschränkung besteht, dass eine Verrechnung nur mit positiven Einkünften aus 
Kapitalvermögen und nicht mit anderen Einkunftsquellen möglich ist. Für Aktiengeschäfte bestehen 
zudem gesonderte Verlustverrechnungskreise, nach denen Verluste aus der Veräußerung von Aktien 
nur mit Aktiengewinnen verrechnet werden können. Im Hinblick auf den anstehenden Jahreswechsel 
sollte geprüft werden, ob durch gezielte Realisierung bisher aufgelaufene Buchverluste nutzbar 
gemacht werden können. Dies ermöglicht die nachträgliche Erstattung bereits einbehaltener 
Kapitalertragsteuer aus Veräußerungsgewinnen in 2018 und damit einen unmittelbaren 
Liquiditätsgewinn. 
 
In diesem Zusammenhang ist auf das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 12.6.2018 (Aktenzeichen 
VIII R 32/16) hinzuweisen. Das Gericht stellt zur Veräußerung wertloser bzw. fast wertloser Aktien klar, 
dass unter Geltung der Abgeltungsteuer eine steuerlich relevante Veräußerung von Wertpapieren 
weder von der Höhe der Gegenleistung noch von der Höhe der anfallenden Veräußerungskosten 
abhängig ist. Damit weist das Gericht klar die anderslautende Ansicht der Finanzverwaltung zurück. Ein 
Veräußerungsverlust ist also selbst für die Fälle anzuerkennen, in denen der Veräußerungspreis gerade 
die in Rechnung gestellten Transaktionskosten deckt.  
 
Handlungsempfehlung: 

 
Diese Grundsätze gelten für alle Arten von Wertpapieren, also nicht nur für Aktien, sondern auch für Optionen, 
Zertifikate u.Ä. In vergleichbaren Fällen sollte die Berücksichtigung des Verlusts geltend gemacht werden bzw. 
durch eine Veräußerung der Wertpapiere der Verlust realisiert werden.  
 
Nach wie vor offen ist, ob die Ausbuchung der Wertpapiere aus dem Depot wegen Wertlosigkeit als Veräußerung 
gilt und damit der Verlust steuerlich geltend gemacht werden kann. Vorsichtshalber sollte also eine Veräußerung – 
wenn auch zu einem sehr geringen Preis – erfolgen. 
 
Hinweis: 

 
Lässt der Inhaber einer Option diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind die für den Erwerb der Option 
entstandenen Aufwendungen als Verlust bei den Kapitalerträgen anzusetzen. Dies gilt auch, wenn die Option 
vorzeitig durch Erreichen eines Schwellenwerts verfällt (Option mit Knock-out-Charakter). Dies gilt sowohl für Kauf- 
als auch für Verkaufsoptionen. Dies hat mittlerweile auch die Finanzverwaltung anerkannt (Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom 12.4.2018, Aktenzeichen IV C 1 – S 2252/08/10004 :21). 
 
Zu beachten ist in der Praxis, dass aktuelle Rechtsprechung oder Äußerungen der Finanzverwaltung nicht immer 
beim Kapitalertragsteuerabzug der Banken berücksichtigt werden. Auch die von den Banken erstellten 
Erträgnisaufstellungen bzw. Aufstellungen mit den Informationen zum Ausfüllen der Steuererklärung sind nicht 
immer korrekt. Daher müssen diese Angaben im Einzelfall stets überprüft werden, um – soweit eine 
Erklärungspflicht besteht – richtige Angaben in der Steuererklärung zu machen. Insbesondere sind die Fälle zu 
beachten, bei denen die Kreditinstitute fälschlicherweise keinen Steuerabzug vornehmen und die Kapitalerträge 
daher grundsätzlich in die Steuererklärung aufzunehmen sind.  

 
Bestehen bei dem das Wertpapierdepot führenden Institut Verlusttöpfe, so sollte geprüft werden, ob 
die Verlusttöpfe übertragen werden sollten. Dies erfordert einen Antrag auf Ausstellung einer die 
Verluste ausweisenden Bescheinigung bei dem depotverwaltenden Kreditinstitut bis zum 15.12.2018. 
Liegt diese Bescheinigung vor, so kann eine Verrechnung der Verluste mit positiven Einkünften aus 
Kapitalvermögen bei anderen Kreditinstituten im Rahmen der Steuererklärung beantragt werden. Zu 
beachten ist allerdings, dass, wenn die Bescheinigung beantragt wird, die auszahlende Stelle diese 
Verluste künftig nicht mehr nutzen kann. Ohne einen solchen Antrag werden die Verlusttöpfe bei dem 



 

 

jeweiligen Bankinstitut auf das Folgejahr übertragen und stehen zur Verrechnung mit künftigen positiven 
Erträgen zur Verfügung. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Im Einzelfall ist insoweit zu prüfen, ob noch Maßnahmen ergriffen werden sollten. 

5. Anpassung von Freistellungsaufträgen 

Erteilte Freistellungsaufträge können ggf. noch für 2018 geändert werden: 
 

 Erteilte Freistellungsaufträge können herabgesetzt werden, soweit diese in 2018 noch nicht in 
Anspruch genommen wurden. Damit wird Freistellungsvolumen für andere Bankinstitute frei. 
 

 Im Rahmen des gesetzlichen Gesamtvolumens kann ein Freistellungsauftrag im Nachhinein für 
2018 erhöht werden. Dies hat zur Folge, dass ein bereits vorgenommener Steuerabzug insoweit 
zurückgenommen und die bislang einbehaltene Steuer erstattet wird. 

 
Handlungsempfehlung: 

 
Damit besteht bis zum Jahresende (bei einer erstmaligen Erteilung oder bei einer Erhöhung des 
Freistellungsvolumens bis zum 31.1.2019) noch die Möglichkeit, Freistellungsaufträge neu auf verschiedene 
Bankinstitute zu verteilen, um sicherzustellen, dass der Sparer-Pauschbetrag in vollem Umfang genutzt wird. 
Ansonsten könnte dies zwar im Rahmen der Einkommensteuererklärung nachgeholt werden, dies würde aber 
erfordern, dass die Kapitalerträge in der Einkommensteuererklärung erklärt werden, was im Grundsatz vielfach 
nicht erforderlich ist. 

6. Anpassung der Steuervorauszahlungen 

Das voraussichtliche Jahresergebnis für 2018 kann zum jetzigen Zeitpunkt bereits vergleichsweise 
genau auf Basis der laufenden Buchführung und unter Berücksichtigung noch ausstehender 
Jahresabschlussbuchungen, wie z.B. Abschreibungen oder Rückstellungsanpassungen, 
hochgerechnet werden. Dies sollte zum Anlass genommen werden, die laufenden 
Steuervorauszahlungen, welche sich grundsätzlich nach dem letzten veranlagten Ergebnis bemessen, 
zu überprüfen und ggf. eine Herabsetzung der Vorauszahlungen für 2018 und für 2019 zu 
beantragen, um unnötige Liquiditätsabflüsse zu vermeiden. 
 
Hinweis: 

 
Ergibt sich voraussichtlich ein höheres Ergebnis, als bei der Festsetzung der Vorauszahlungen angesetzt, so 
besteht für den Stpfl. keine Verpflichtung zur Anpassung der Vorauszahlungen. Vielmehr erfolgt insoweit erst eine 
Berücksichtigung in der späteren Steuererklärung für 2018. Soweit allerdings das Finanzamt, z.B. auf Grund aus 
den Umsatzsteuervoranmeldungen erkennbarer Umsatzsteigerungen, vom Stpfl. eine Prognose des 
voraussichtlichen Ergebnisses anfordert, muss diese Anfrage umfassend und unter Berücksichtigung der aktuellen 
Erkenntnisse vom Stpfl. beantwortet werden. 
 
Handlungsempfehlung: 

 
Ein Antrag auf Herabsetzung der Steuervorauszahlungen erfordert entsprechende aussagekräftige Unterlagen zum 
Nachweis des vorläufigen Ergebnisses. Geeignet sind insbesondere auf der aktuellen Buchhaltung basierende 
Hochrechnungen. Vorbereitend ist sicherzustellen, dass die Buchhaltung auf dem aktuellen Stand ist und auch 
Abschlussbuchungen in ausreichendem Maße berücksichtigt.  

7. Personengesellschaft als umsatzsteuerliche Organschaft – 
Vertrauensschutzregelung läuft zum 31.12.2018 aus 

Bereits mit Schreiben vom 26.5.2017 (Aktenzeichen III C 2 – S 7105/15/10002) hatte die 
Finanzverwaltung Konsequenzen aus der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
zur umsatzsteuerrechtlichen Organschaft gezogen und praxisrelevante Änderungen des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses vorgenommen. Die Finanzverwaltung erkennt organisatorisch und wirtschaftlich 
eingegliederte Personengesellschaften mit der Rechtsprechung als Organgesellschaften an, wenn 
Gesellschafter der Personengesellschaft neben dem Organträger nur Personen sind, die in das 
Unternehmen des Organträgers finanziell eingegliedert sind, so dass die erforderliche 
Durchgriffsmöglichkeit selbst bei der stets möglichen Anwendung des Einstimmigkeitsprinzips 
gewährleistet ist. 
 



 

 

Wird eine Struktur auf Grund dieser neuen Sichtweise als umsatzsteuerliche Organschaft eingestuft, so 
gewährt die Finanzverwaltung Vertrauensschutz, weil die zwingende Ausdehnung der Organschaft auf 
Organpersonengesellschaften erst auf nach dem 31.12.2018 ausgeführte Umsätze anzuwenden ist. 
M.a.W. sind nun ab dem 1.1.2019 zwingend die Folgen der umsatzsteuerlichen Organschaft zu ziehen, 
wenn deren Voraussetzungen vorliegen.  
 
Liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor, so hat der Organträger die Umsatzsteuer für den 
gesamten Organkreis zu erklären und an das Finanzamt abzuführen. Umsätze innerhalb des 
Organkreises sind als sog. Innenumsätze umsatzsteuerlich nicht von Belang. Als Beispiele, in denen 
eine umsatzsteuerliche Organschaft vorliegt, können genannt werden: 
 
Beispiel I: 
 
Eine Produktions-GmbH & Co. KG hält sämtliche Anteile an einer Vertriebs-GmbH & Co. KG, deren Tätigkeit auf 
den Vertrieb der von der Produktions-GmbH & Co. KG hergestellten Produkte beschränkt ist. Es besteht 
Personalunion hinsichtlich der Geschäftsführung. Nach der neuen Sichtweise besteht zwischen beiden 
Unternehmen eine umsatzsteuerliche Organschaft insbesondere mit der Folge, dass die Warenbewegungen von 
der Produktions-GmbH & Co. KG an die Vertriebs-GmbH & Co. KG als nicht steuerbare Innenumsätze 
umsatzsteuerlich nicht zu erfassen sind. 
 
Beispiel II: 

 
Der Einmann-Gesellschafter und alleinige Geschäftsführer einer GmbH & Co. KG vermietet dieser das in seinem 
Eigentum stehende Betriebsgrundstück. 
 
Handlungsempfehlung: 

 
Im Einzelfall kann die Herbeiführung oder Verhinderung der umsatzsteuerlichen Organschaft erstrebenswert sein. 
Eine unerwünschte Organschaft kann verhindert werden, etwa durch geringfügige Beteiligung einer nicht zum 
Organkreis gehörenden Person an der Personengesellschaft oder Beseitigung der organisatorischen Eingliederung 
z.B. durch Fremdgeschäftsführung. Dringend ist anzuraten, unternehmerische Strukturen mit 
Personengesellschaften daraufhin zu prüfen, ob die vorhandene Struktur betroffen ist und welche Auswirkungen 
sich ergeben. 

8. Sicherstellung einer Verlustverrechnung bei Kommanditisten 

Bei Gesellschaftern, die für Schulden der Gesellschaft nur beschränkt haften, also insbesondere 
Kommanditisten, ist die Möglichkeit des Ausgleichs von ihnen zuzurechnenden steuerlichen 
Verlusten der Gesellschaft mit anderen positiven Einkünften grundsätzlich auf die geleistete Einlage 

begrenzt. Wenn in diesen Fällen in 2018 mit Verlusten zu rechnen ist, sollte deren steuerliche 
Verrechenbarkeit mit anderen Einkünften geprüft werden. Ist eine steuerliche Verrechenbarkeit im Jahr 
2018 nicht oder nicht vollständig zu realisieren, weil durch die Verluste das Kapitalkonto negativ würde 
oder dieses bereits im negativen Bereich ist, sind diese nur mit Gewinnanteilen aus dem 
Gesellschaftsanteil in Folgejahren verrechenbar (verrechenbare Verluste). Das 
Verlustverrechnungspotenzial kann u.U. durch geeignete Maßnahmen, die allerdings noch in 2018 

ergriffen werden müssen, erhöht werden. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Zunächst ist erforderlich, dass ein etwaiger steuerlicher Verlustanteil schon vor dem Ende des Wirtschaftsjahrs 
möglichst exakt prognostiziert wird. Zur Sicherstellung einer umfassenden Verlustverrechnung stehen dann 
verschiedene Gestaltungsmaßnahmen (z.B. die Erbringung von Bar- und Sacheinlagen oder die Erhöhung des 
Kapitalkontos durch Umwandlung von Gesellschafterforderungen in eine gesamthänderisch gebundene Rücklage) 
zur Verfügung. Die Konsequenzen – v.a. auch nichtsteuerlicher Art – derartiger Maßnahmen sind bedeutsam, so 
dass dringend anzuraten ist, steuerrechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.  

9. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung für 2019 

Arbeitnehmer können prüfen, ob für 2019 ein Antrag auf Lohnsteuerermäßigung gestellt werden sollte. 
Sind z.B. hohe Fahrtkosten, Kosten einer doppelten Haushaltsführung oder außergewöhnliche 
Belastungen zu berücksichtigen, so kann dies auf Antrag bereits beim Lohnsteuerabzug geschehen. 
Insoweit muss der Arbeitnehmer bei seinem Wohnsitzfinanzamt mit amtlich vorgesehenem Formular 
einen Antrag stellen. Sodann wird der Freibetrag in der ELStAM-Datenbank eingetragen. Der 
Arbeitgeber ruft diese Daten für Zwecke der Lohnabrechnung regelmäßig ab und berücksichtigt diese 
beim Lohnsteuerabzug. Der Freibetrag kann für zwei Jahre beantragt werden. 
 



 

 

Ein Steuerfreibetrag für Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen (mit 

Aufnahme der Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterbliebene) und für den 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bei Verwitweten kann nur dann beantragt werden, wenn die 
Aufwendungen und Beträge im Kalenderjahr höher sind als 600 €. Bei der Berechnung dieser 
Antragsgrenze zählen Werbungskosten nur mit, soweit sie 1 000 € (bei Versorgungsbezügen 102 €) 
übersteigen. Sonderausgaben werden berücksichtigt, soweit sie den Sonderausgaben-Pauschbetrag 
von 36 € (bei Zusammenveranlagung 72 €) übersteigen. 
 
Hinweis: 

 
Die Eintragung eines Freibetrags im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren hat zur Folge, dass der Arbeitnehmer 
grundsätzlich zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet ist. Nur in den Fällen, in denen das 
Finanzamt lediglich den Behindertenpauschbetrag und/oder den Hinterbliebenenpauschbetrag eingetragen hat, 
besteht wegen des eingetragenen Freibetrags allein keine Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 


